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Seit über 30 Jahren arbeitet die Gutachter-

kommission für ärztliche Behandlungsfehler bei

der Ärztekammer Nordrhein mit großem Erfolg

auf dem Gebiet der außergerichtlichen Streit-

schlichtung in Arzthaftungssachen. Diese Ein-

richtung genießt bei Patienten, Ärzten und Haft-

pflichtversicherern großes Vertrauen, das sich in

den Ergebnissen von drei Evaluationen auch

zahlenmäßig ausdrückt. Eine Erfolgsquote von

rund 90 Prozent außergerichtlicher Streitbeile-

gung spricht für sich.

Der wertvolle Beitrag, den die Kommission

zur Vertrauensbildung im Konfliktfall leistet,

basiert auf der hohen Qualität der Gutachten.

Ebenso wichtig ist, dass die Gutachterkommis-

sion eine unabhängige Einrichtung mit einem

eigenen Statut ist; in diesem Rahmen stellen er-

fahrene Juristen ein rechtlich einwandfreies

Verfahren sicher. Die Begutachtung von Be-

handlungsfehlern, quasi das Kerngeschäft der

Kommission, ist seit dem Jahr 1994 auch im

Heilberufsgesetz für das Land Nordrhein-West-

falen verankert.

Daneben hat sich die Gutachterkommission

im vergangenen Jahrzehnt verstärkt einer zu-

kunftsweisenden Aufgabe verschrieben, nämlich

der Vorbeugung von Behandlungsfehlern. Der in

langjähriger Begutachtungspraxis gewonnene

Erfahrungsschatz wird systematisch aufbereitet

und zur Behandlungsfehlerprophylaxe genutzt. 

Neben den von unseren Kolleginnen und Kol-

legen regelmäßig gut besuchten Fortbildungs-

veranstaltungen − hier arbeitet die Kommission

mit dem Institut für Qualität im Gesundheitswe-

sen Nordrhein (IQN) zusammen − ist dabei die

Reihe „Aus der Arbeit der Gutachterkommission

für ärztliche Behandlungsfehler“ im Rheinischen

Ärzteblatt ein wesentlicher Beitrag. 

Die von der Gutachterkommission zusammen-

getragene Entscheidungssammlung beinhaltet in-

zwischen mehr als 35.000 gutachtliche Beschei-

de. Die Artikel der Reihe stützen sich auf diese

Fakten. Sie schildern interessante Begutach-

tungsfälle und konzentrieren sich auf die we-

sentlichen Einzelheiten des jeweiligen Sachver-

halts sowie den maßgeblichen Kern der Beurtei-

lung durch die Gutachterkommission, zumeist

ergänzt um statistische Mitteilungen zur Häufig-

keit festgestellter Behandlungsfehler. Darüber

hinaus spielen die Grundsätze des Arzthaftungs-

rechts, die jeder Arzt kennen sollte, eine wichti-

ge Rolle.

Seit der Mai-Ausgabe des Jahres 2000 erschei-

nen die Folgen im zweimonatlichen Rhythmus.

Die gesamte Reihe ist stets aktuell auf der Inter-

netseite der Ärztekammer Nordrhein (www.

aekno.de, Rubrik Rheinisches Ärzteblatt online) ver-

fügbar. Darüber hinaus hat die Ärztekammer

Nordrhein die bis März 2006 erschienenen Bei-

träge als Broschüre veröffentlicht.

Ich danke allen Beteiligten − anlässlich der 

50. Folge, die in diesem Heft zu lesen ist − für  ihre

Arbeit und hoffe, dass eine Vielzahl von Patien-

tinnen und Patienten davon profitieren wird.
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